
 
 
Kirchgeld-Tabelle 2022 
 
Das Kirchgeld wird von allen Kirchgemeindegliedern mit eigenen Einnahmen ab Vollendung des  
16. Lebensjahres entsprechend der angefügten Tabelle erhoben – bitte ordnen Sie sich Ihrer Situation ge-
mäß ein: 
  
Monatliche Einnahmen* Monatsbetrag  Jahresbetrag 
 
 in EUR  in EUR  in EUR 
 

               bis 374,99 0,50   6,00   
   375,00 bis 499,99 1,00   12,00 
   500,00 bis 624,99 2,50   30,00 
   625,00 bis 749,99 2,70   33,00 
   750,00 bis 874,99 3,00   36,00 
   875,00 bis 999,99 3,25   39,00 
1.000,00 bis 1.124,99 3,50   42,00 
1.125,00 bis 1.249,99 3,75   45,00 
1.250,00 bis 1.374,99 4,00   48,00 
1.375,00 bis 1.499,99 4,25   51,00 
1.500,00 bis 1.624,99 4,50   54,00 
1.625,00 bis 1.749,99 4,75   57,00 
1.750,00 bis 1.874,99 5,00   60,00 
1.875,00 bis 1.999,99 5,50   66,00 
2.000,00 bis 2.124,99 6,00   72,00 
2.125,00 bis 2.249,99 6,50   78,00 
2.250,00 bis 2.374,99 7,00   84,00 
2.375,00 bis 2.499,99 7,50   90,00 
über  2.500,00    0,3 % der mtl./ jährl. Einnahmen 

 

 
 

Wenn Sie direkt im Pfarramt zahlen möchten: 
 

geöffnet:  montags 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
                dienstags 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
                mittwochs 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
                donnerstags 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr (auch bargeldlos mit EC-Karte möglich) 
 

Sollten Sie Ihr Kirchgeld 2022 ohne Aufforderung schon in voller Höhe gezahlt haben oder Ihre 
Zahlung sich mit diesem Schreiben gekreuzt haben, danken wir Ihnen ganz herzlich und bitten 
Sie, diesen Brief als erledigt zu betrachten. 

Rechtsgrundlagen für diesen Be-
scheid können Sie  im Pfarramt ein-
sehen: 

• Kirchensteuergesetz vom 23. 
Oktober 1990 in der Fassung 
vom 07. April 2016  

• Kirchgeldordnung in der Fas-
sung vom 27. Mai 2003 

• Ortskirchensteuerbeschluss des 
Kirchenvorstandes der Ev.-
Luth. Kirchgemeinde Dresden-
Blasewitz vom 11. Januar 2006 

 
* Unter „Einnahmen“ sind die Nettoein-
nahmen d.h. Nettogehälter, Sold, Ren-
ten, Stipendien, Unterhalts-zahlungen 
usw. zu verstehen. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Kirchgeldbescheid kann 
innerhalb eines Monats nach Zustellung 
Einspruch bei der Evangelisch-
Lutherischen Kirchgemeinde Dresden-
Blasewitz in schriftlicher Form erhoben 
werden. Der Einspruch ist zu begründen. 

Auf dem Überweisungsträger als Verwendungszweck bitte unbedingt Ihren Namen  
und die Kirchgeldnummer (siehe Vorderseite dieses Schreibens) angeben! 

 

Unsere Kontoverbindung bei der KD-Bank:  
Empfänger: Ev.-Luth. Kirchgemeinde Dresden-Blasewitz 

IBAN: DE20 3506 0190 1606 2000 44 
BIC: GENODED1DKD 


